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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch, den i Okt. i8-?o. Zweytes Quartal. Den 9 Vendemiäre IX.

V 0 l lz i e h u n g s r a t h»

Beschluß vom 22. Sept.
Der Vollz. Rath — auf das Ansuchen der Ge-

meinoe Ratz < im Canton Zürich, welche von Seite

des Bischofs von Constanz angehalten wurde, die Zehn-

den vom Jahre zu bezahlen, die sodann an den

Gastwirth Siegrist verpachtet, aber nicht bezahlt worden

sind, daß sie nicht gezwungen werde, einer Federung
Genüge zu leisten, die den Gesetzen der Republik zu-

widerläust;

In Erwägung, daß diese Federung auf einem wirb
!ich geschlossenen Vertrage beruhet,

beschließt:
1. Die Entscheidung über die. Gültigkeit des erwähn-

ten Vertrags ftp der gerichtlichen Behörde über-

lassen.

s. Der Minister des Innern sey beauftragt, diesen

Beschluß gehörigen Orts bekannt zu machen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 2s. Sept.
Der Vollz. Rath —> nach angehörtem Bericht seines

Ministers der Künste und Wissenschaften über die Na-
tionalaibliotheckcn und hauptsächlich über das, was

bisher zu ihrer Erhaltung geschah und künftig geschehen

sollte;

In Erwägung, daß eine umständliche und genaue

Kenntniß der sämmtlichen Bibliothecke» und anderer

zum öffentlichen Unterrichte dienlichen Effekten, Nâ-
turalicn Münzen u. s. w., sie mögen schon wirklich
als Nationaleigenthum erklärt seyn oder als solches

noch erklärt werden, höchst nothwendig und ihre Besor-

gung ein wesentlicher Zweig der öffentlichen Verwal-
tung sey

beschließt:
1. Es sey ein General-Inspektor derNationalbiblio-

theken ernannt, dem die Aufsicht, Sorge und
Anordnung der zum öffentlichen Unterrichte dienen«
den und dem Staate zugehörenden Effekten und
Büchersammlungen nach den Instruktionen übertra«

gen werden soll, die er zu diesem Ende cmpfan-
gen wird.

2. Dem Minister der Künste und Wissenschaften sey

aufgetragen, ein bestimmtes und umständliches
Gutachten sowohl über die Verhältnisse, iu welchen
dieser Inspektor mit dem Ministerium der Wissen-
schaften stehe, als auch über die Arbeiten, Ver--

pflichtungen und Gehalte desselben aufzustellen und
einzureichen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 2s. Sept.
Der Vollz. Rath beschließt:

1. Der B. Balthasiw, vormals Chef vom Bureau
des gr. Raths, sey hiemit zum General-Inspektor
der Nationalbibliotheken und anderer zum öffeut-
lichen Unterrichte bestimmten Effekten, Naturalien,
Münzen u. s. w.,. ernannt.

2. Dem Minister der Künste und Wissenschaften sey

die Bekanntmachung dieses Beschlusses aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 24. Sept.
Der Vollz. Rath — nach angehörtem Bericht sei.

nes Ministers der Künste und Wissenschaften über die

Art der Wiederbefttzung der erledigten Lentpriestcrpfründ
in Sursee;

Erwägend, daß der ehemalige Rath von Sursee
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tas Jus nomiuandi, das Kloster Mury aber das Jus
präsenrandi von jeher ausübte;

Erwägend, daß in die Stelle des ehemaligen Ra-
thes die Munizipaliiät trat, weiche jedoch Nicht so

zahlreich als jener ist;
Erwägend, daß es der Gemeinde wichtig seyn muß,

auf diese Ernennung ihres Hauplpfarrers in eben dem

Maaße, wie ehemals einzuwirken —
beschließt:

i. Die Gemeinde Sursee wählt ausschließlich für diese

Pfarrwahl zwölf Ausgeschossene aus ihrem Mittel,
welche, milden z Mitgliedern der Munizipalttät
vereint, das Nominationsrecht auf ebeu die Weise,

wie der ehemalige Rath ausüben.

I. Die Munizipaütät wird dem Kloster Mury von
dem Erfolge der Nomination Bericht erstatten.

Das Kloster Mury wird den Gewählten der Ver-
waltungskammer und dem Bischoffc präsentiren.

4. Dem Minister der Künste und Wissenschaften ist

die Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 25. Sept.

Der Vollz. Rath — »ach Anhörung einer Pcti-
j.'on der Dorfgemeinden ZimmliSberg, Seewyl, Mooß.
affoltern, und Dictcrswyl, in der Gemeinde Rappers-
wyl, Canton Bern, worinn sie sich über die beyden
Beschlüsse vom 27/May und 29. Juli 1800 beschwe-

reu, welche ihnen die Pflicht auferlegen ihren Pfarrer
wie bisher zu beholzcn.

Nach Einsicht eines im Jahr 1741 von der ganzen
Kirchhöre Ravperswyl geschlossenen und im Pfrund-
urbar eingetragenen Vergleichs, und der übrige» dahin
gehörigen Aktenstücke;

Auf angehörten Bericht seines Ministers der Künste

und Wissenschaften —
bcschließt:

1. Die Petenten sind mit ihrem Gesuch zum leztenmal

in Güte abgewiesen, und die gesummten 8 Dorf-
schaften der Kirchhöre Rapperswyl sollen noch ferner,
wie Urbarien und Verträge besagen ihren Pfarrer
beholzen.

2. Der Regierungsstatthalter wird den Agent Räth
und B. Niklaus Hänni, als Verfasser der verschie-

denen Petitionen vor sich berufen nud ihnen eine

Warnung ertheilen, der Regierung wegen der glei-

chcn Sache nicht mehr beschwerlich zu fallen.

z. Dem Minister der Künste und Wissenschaften- ist
die Vollziehung dieses Beschlusss aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 2z. Sept.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Befindens des Vollz. Raths, den Ge-
fctzvorfchlag über die Wcidrecyle betreffend.

Der täglich allgemeiner werdende Mangel von
Brennmaterialien macht wünschen, daß die so kostba-

ren Einfristungcn von todten» Holze immer mehr ge-

gen die sogenannten Lebhäge vertauscht werden möch«

ten. In Erwartung anderer und noch weiter grei-
fender Maßregeln sollte wenigstens birst Gelegenheit
zur Erreichung eines fs nützlichen Zweckes nicht unbe,

nuzt gelassen und verordnet werden, daß alles von
der Weiddienstbarkeit bcfteyte Land nicht anders als durch
Graben oder lebendige Hecken eingeftistet werden könne.

Wenn diese verschiedenen Vorschläge cuern Beyfast
haben sollten, so würden sie, Bürger Gesetzgeber! eine

völlige Umarbeitung des Gesetzes v. 4. April, hiemit
die Zurücknahme dcsslbcn und an seiner Statt die Ab-
fassung eines ganz neuen Gesetzes crstderlich machen.

Der V. R. überstndet die Verzeichnisse der Natio-
nalgüter in den Cantoncn Sentis, Thurgau und Lu-

zern, die zufolge des Gesetzes v. -o, Apr. verkauft

werden sollen, um die den öffentlichen Beamten schul,

digen Rückstände zu tilgen. Sie werden der Finanz-
commißion überwiesen.

Gesetzgebender Rath, 24. Sept.
Präsident: Esch er.

Folgendes Befinden des Vollz Raths wird verlesen:

B. G- Durch ihren Gesctzvorschlag v. iz. Sept.
i8°o soll das Gesetz v. 10. Nov. 1798 über die Ab-
schassung der Feudalrcchle schlechihin und unbedingt
zurückgenommen werden. — Unmöglich aber konnten

dem Vollz. Rath die Schwierigkeiten entgehen, die

sich nothwendig zeigten, wenn von einer so wichtige»

Verordnung jene Modifikationen getrennt würden, die

Ihre Weisheit bestimmen soll, um die Folgen der-

selben annehmlich zu machen. Auf diese hat der Vollz.
Rath die Ehre, Ihre Aufmerksamkeit zu richten.

Die erste dieser Schwierigkeiten betrist den Vollz.
Räch stibst. Verpflichtet sein Gutachten über das auf-

zustellende Gesetz zu geben, kann er unmöglich eine



Meinung und ein Urtheil über Grundsätze fassen, die

ganz isoiirt — von ihren Folgen und den verschiede-

lien Modifikationen gesondert sind, wodurch doch ein-

zig und allein ihre Anwendung möglich wird. Nur
dann kann der bleibende Werth eines Gesetzes beur.

theill werden, wenn sich die Güte desselben in seinen

lczlen Resuliaien zeigt.

Der Vollz. Räch hätte demnach gewünscht, daß

ihm der Vorschlag zur Rücknahme des Gesetzes vom

,o. Nov. 98 nichl wäre vorgelegt worden, ohne selbst

das Gesetz beyzufügen, das an seine Stelle teeren soll.

Um de»., Vorschlage beyzustimmen, muß man die

Gründe kennen, die dem neuen Gesetze das Recht des

Vorzuges vor dem alten, emrämnen sollen.

Ein noch grösserer Nachtheil, der ans der Söndc-

rung der Rücknahme des alien von dem neuen Gcs.tze

enlncht, b-trist die ganze Volksmasse. Durch die

Wirkung diestr Rücknayme wird sich das Volk in die

nemliche Lage versczt sehen, in der es vor der Revo,

lulion war; und in der ganzen Zwischenzeit, weiche

von der Bekanntmachung der Rücknahme bis zur Aus-

stellung des neuen Gesetzes, das ihm die durch das

System der Freyheit und Gleichheit gewonnenen Vor-
chute darstellen und sichern soll, wird es immer von

ängstlicher Unruhe umhcrgetrieden werden. Es wird
sich in seinen theuersten Hoffnungen betrogen glauben,

nuo alle Feinde der neuen Ordnung, sie mögen von

immer einer Parthey seyn, werten diese gefährliche

Lage des Volks benutzen um es in dem Geiste zu

b^arbeilen, welcher der öffentlichen Ordnung am mei-

sien zuwider seyn wird.
Di-se Betrachtungen erregten in dem Vollz. Rath

den Wunsch, daß Sie B. G- von dem Plan abwei-

chen, nach welchen, Sie sich mit dem so wichtigen
Gegenstände nur lheilmeise beschäftigen, daß Sie die

sämtlichen Verordnungen in ein Ganzes zusammenlas-

sen, welche in das neue gesetzgebende System über die

Fendalrechte einstießen solle,,, uns daß Sie sich bis

zur vollbrachten und aufgestellten Arbeit dieses Systems,

au, das Gesetz beschränken mögen, welches die Voll-
ziehung desjenigen vom ,c>. Nsv. ?8 suspendirt.

Keine von den Absichten der Gesetzgebung, deren

Hauptzweck ist, Recht an die Stelle des Unrechts zu

Unterstellen, kann unter diesem Aufschübe leiden. Der
Vollz. Rath, wenn er die Grundsätze mit den Folgen,

und ihre Anwendung mit dem Resultate vereinigt steht,

wird mehr im Stande seyn, Ihrer Weisheit' beyzu-

Achtem Pud das Vvlk wird von seiner Seite bey

der Berechnung dcssn, was es verliert und-dessen
was es gewinnt, die Foserunge» des Gesetzes mit
den Vortheilen die es gewährt, vergleichen, und sich

üocr jene in der Hoffnung des Genusses von diesem

trösten.

Dieses Befinden wird für ; Tage auf den Canzlcy;
tisch gelegt.

Die Berathung über das Gutachte» der Civilgesetz.-
geduiigs-Coinmißivn, betreffend die Comvetenz der un--
teen Gerichte und die Form der Appellationen, wird
forlg sezc. Der -fte Art. wird angenommen mid der

5te an die Commißion zurückgewiesen. (Die Compc»
lenz der Dsstrikisgerichte wird ans 7z, und die der

Canlonsgcrichle ans 800 Franken festgesczt.

Der Vollz. Raih übersendet die Nachricht von der-

Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen der sräu»

kischen und österreichischen Armee »ad die deßhalb zwi»
scheu beyden Mächten gcschloßne Conoention.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an?
^ daß er über den Gesttzvorschiaz, worin das .Recht

der Mttancheiihaber von Gemeinvsginern, die ausser

ihrer Gemeinde wohnen, den Generalversammlungen-
solcher Ancheilhaber beyzuwohnen und ihr Mckgenuff
an jenen Gütern näyer bestimmt werden soll, nichts-

zu bemerken habe. Die ate Discußwn wird vertager..
Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlesen:

B- G. Unter den dringlichen Gmubigern der Abte»>

Ci-lsidlen, sind der V- Caspar Schuuh.ß und daöi

H „is Caspar Schuitheß und Comp. in Zürich die be--

trächllichsten.

Der Abt hat uns in die vollständige Unmöglichkeit.'

vcrsezt, die Activ- und Paßwschulden seines KlosterB
gegen einander answiege» zu könne». Nicht nur dis-

trahirle er alle Schuldiitel, sondern verkaufte sie an-

emeu österreichischen Schutz Luden dem immer gewisser

Wege offen stehen würden, die Schuldner zu beun--

ruhigen.
Die Regierung hat öfters und sorgfältig auf einem

Versuch gedacht, dieses Schnldwesen zwischen sich zm

compensieen, aber immer verzichtete sie darauf und'

zwar ans wichtigen Gründen, welche sich aus Gerech--

tigkeit und Klugheit fußeten.

Die Bürger Schultheß, deren Zinse sich schwellten,,
und denen noch beyläufig 60,000 Frank.n rückständig!

sind, drangen sst und stark auf Zahlung, sich aus drs-'

Gesetze und ihr gutes Recht berufend. Der Vdll;>.
Ausschuß beschloß endlich, den gesetzgebenden Räthen,
die Abtretung des Gutes Pftssikon oder LemsetM mm
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Zürichsee, oder beyder zusammen vorzuschlagen. Er
-war hiezu um so geneigter, als er hoffen konnte in
-dieser Weise auch andere schreyende Schulden der Ab-

-ley zu tilgen, weil das Haus Schullhcß erböttig war,
den Ueberschuß des Gutwcrthcs über seine Foderung,
-klingend zu bezahlen.

Das Finanzministerium, welches diese Güter besich,

itigen und werthen ließ, hat uns aber überzeugt, daß

sie dermalen nur mit dem grösten Nachtheil des Staats
-verkauft werden könnten. Diese Güter sind durch ihre

Lage und die Eigenschaft ihrer Erzeugnisse fo vortref-
lich, durch die Verwüstungen des Krieges aber fo

zu Grunde gerichtet, daß man für einmal sich nur
vornehmen darf, dieselben durch eine weise Verwaltung
Herzustellen.

Die Domaine Sonnenbcrg im Canton Thurgau
bietet aber bey diesem Aulasse Verkausvortheile an,
welche sich bey keiner andern Gelegenheit einstellen

würden. Durch ihre isolirte Lage auf dem Rücken

eines Berges erzeugen sich unzubczwcifelnde Veräusse-

rungsschwicrigkeilcn, so oft es nicht der Fall ist, daß

ein, einer solchen Acquisition gewachsener Partikular
intereßirt sey, dieselbe in Werth zu bringen und selbst

darauf zu bieten.

Diese Veräußerung ist aber wirkliche Nothwendigkeit,
weil man eben dieser Lage halber nie zur Verpachtung

gelangen konnte und das Gut auf eme sehr nachtheMge

Weise verwaltet werden muß. In dieser Rücksicht

ward es auch durch das Finanzministerium auf den

Etat jener Güter gesezt, welche zur Liquidation der

Bcsoldungsrückstande bestimmt sind, von welchem es

aber, da diese Staatsschuld hinlänglich gedeckt ist,
ohne Schwierigkeil weggelassen werden kann.

Aus den angeführten Gründen ersuchen wir Sie
also B. G- die Domaine Sonnenderg auf jenen Te-
bellen auszustreichen, und uns zu ermächtigen, daß

wir sie zu Befriedigung der B. Schulrheß und anderer

dringender Gläubiger des Klosters Einsiedlen verkäuflich

hingeben.

Wir schlagen Ihnen keine Ausnahme von der Stei-
gerung oder andern gesetzlichen Formalitäten vor.
Wichtig ist es aber, daß wir bevollmächtigt werden

die Zahlungsfriste abzukürzen und nach den Umständen

einzurichten, welche uns diese Veräußerung abnvlhigen.

Wir bitten daher auch, daß Sie sich über den Ge-

genstand dieser Botschaft mit Dringlichkeit entschließen

möchten.

Diesem Verlangen wird sogleich entsprochen und

die Vollziehung zu Veräußerung dieser Domaine, s»

wie sie es verlangte, bevollmächtigt.
Die Finanzcommißion legt über die Staatsrechnun-

j gen einen Bericht vor, den wir schon mitgetheilt ha,
bcn (s. Stück 127) und der für ; Tage auf den
Canzlcytisch gelegt wird.

Auf den Antrag der Polizeycommtßion wird folgende '
Botschaft an den Vollz. Rath angenommen:

„ Laut bcyliegender schon vom April des vor. Jahrs
datirten Zuschrift, worüber aber die vorige Gesctzge-
bung niemals abgesprochen hat, begehren die Bürger
der Dorfschaft Hofßetten im Distrikt Lichtenst^g Can-
ton Sentis, von ihrer ursprünglichen Pfarrkirche Mo-
gclspcrg, von der sie sich seit der Revolution abgeson-
dcrt haben, getrennt zu bleiben und sich mit dem ihnen
ganz nahe gelegenen Pcterzcll in eine Munizipalität
vereinigen zu können. — Ungewiß nun wie sich die

Sache dermal verhaltet, will der gesetzgebende Rath
Sie B. V. R. andurch einladen, Bericht darüber
einzuziehen, und falls noch ferner ein gesetzlicher Ent-
scheid darüber âfoderlich seyn sollte, dem gesctzgeb.

Ralh darüber Bericht zu erstatten. "
Die gleiche Commißion macht folgenden Antrag,

der für ; Tage auf den Canzleytisch gelegt wird:
Auf die bereits bey der vorigen Gesetzgebung einge-

langte Emftage des Cantonsgerichtsschreibers von Frey-
bürg, wegen des Antheils der unchlich gcdorncn Bür-
ger, an den Gemeinds- und Armcngütern ihrer Ge-
mcinden, findet der gesctzg. Rath nicht nöthig, etwas
zu beschließen, weil der §. 2 des G-fttzes v. 23. Dec.
1798, welcher denselben den Genuß aller bürgerlichen
und politischen Rechte wie jedem andern Bürger zusi-

chert, hierüber hinreichenden Aufslchuß giebt.

Gesetzgebender Rath, 25. Sept.
Präsident: Escher.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht:
B. G. Die staatswirthschaftliche Commißion, der

Ihr die Botschaft der Vollziehung vom 22. September,
welche den Gesetzesvorschlag zur Modifikation des Weid-
rechtsg setzes vom 4. April 1300 beurtheilt, über-
wiesen habt, hat diesen Gegenstand neuerdings in
seinem ganzen Umfang in Erwägung gezogen, und
anerkennt immer noch, daß der Grundsatz der Abkäuf-
lichkeit der Weidrechte gröstentheils sehr vorlheilhast und
das auf denselben gegründete Gesetz v. 4. Apr. in einem

grossen Theil der Republik besonders wohlthätig jch.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Gesetzgebender Rath, 25. Sept.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Finanzcommißion über den

Gesetzvorschlag betreffend die Weidrechre.

Aber eben so fest ist Eure Commißivn überzeugt,

daß theils einzelne Oerllichkeiten theils ganze Gegenden

in Helvetica vorhanden sind, in denen die unbedingte

Anwendung jenes Gesetzes nicht bloß den unvermcid-

lichen Schaden vieler Hausväter, sondern den Ruin
der Haupknahrungsqueüe derselben, nemlich der Vieh-
zucht, verursachen würde. Da wo die Alpenwirth-
schaft statt hat, wird daS Alpvieh nur nach und nach

vom Frühjahr an ans lHy- Thälern von den niedern

Weiden bis auf die höchsten Alpen getrieben, und die

Rückkehr ins Thal im Spakiahr geschuht Wenfalls nur
stiissenweisc: also sind bey dieser Aloenwirthjchaft i»
den liefern Abhängen der Gebirge Fxühiahr- und Spat-
jahrweiden unentbehrlich nothwendig; dieser Wcidgang
aber hat in vielen unsrer Berggcgcnden nur auf Wie-
sen statt, die cigcuthüinj-ch es Eut si so, ans denen

aber der Eigenthümer nur das Recht hat, jährlich
eine Heucrndtc zu machen: diesem zusrlg aber kann er

sich vermöge des Gesetzes vom 4. April von der Weid-
rechtsbeschwerdc loskaufen; thut er dieß, wo soll dann
das zahlreiche Alpvieh in der Ze t, da der Thaigrund
dasselbe nicht mehr zu ernähren im Stand ist, und

während die höher» Alpen noch unter der ölen'end-

weißen Kruste verborgen liegen, oder wenn das Vieh
durch das Schneegestöber der finstern ncblichten Herbst-

tage von denselben verdrängt wird — wo soll dann
dieses Vieh in dieser Zeit Nahrung finden? In diesen

Gegenden zerrüttet das Gesetz vom 4. April die ganze
bisherige Wirthschaft, d e ihnen doch die Natur so

unverkennbar als ganz eigenthümlich zukcnnt. Diese

und andere zum Theil schon bey der frühern BeHand-
luiig dieses Gegenstandes berührte Ocrtlichkeicen unsers

Vaterlandes machen eine 'Modifikation des Gesetzes

vom 4. April unentbehrlich nothwendig: der gesttzge-
bende Rath glaubte diese Modifikation am besten durch

Zulassung von Ausnahmen, unter den Bedingungen
des Gesctzesrorschlags vom 4. Sept. bestimmen zu kön-

neu; und die staatswirthschastliche Commißioii glaubt
jenen Beschluß am zweckmäßigsten durch Beantwortung
der Haupteinwürfe der Botschaft der Vollziehung,
rechtfertigen zu können. — Die Vollziehung glaubt,
der Fall werbe kaum eintreten können, wo die Be-
Nutzung des Weidgangs einer andern Bci'.utznngsart
vorzuziehen sty: wir beruft» uns hierüber zur Recht-
ferlignug des; H, des Gesetzesvorschlags auf die we-

uigen Züge, die wir so-brn von der Alpemvirthfichaft
einiger unserer Berggcgenden ausstellten. Aber, sagt
die Vollziehung in ihrer Botschaft, durch die Entschcj-
dung der Anfodcrungeii der Ausnahmen vom Gcsttz,

werden uns richterliche Funktionen aufgetragen: bey

dieser Behauptung scheint die Vollziehung den Iln-
terschicd zwischen Civil - Gesetzen und landwiethschaft-
lichen Polizey - Gesetzen zu mißkennen, und zu ver-

gessen, daß die Administrations - Kammern und be-

sondern Centroladnunistratione» lwch ihrer Auslegung
wirkliche cousntmiomlle richterliche Behörden find, weil

fie über alle AdministralionSzegeustäude, wozu doch

die landwirtschaftliche Polizei) wahrlich auch gehört,,
abzusprechen haben. — Durch die Aushebung des

Wcidrechls, glaubt die Vollziehung, könnte in Hel,
vetien die Erzeugung der Lebensbedürfnisse mit dein

Verbrauch seiner Einwohner ins Gleichgewicht kommen:
bey dieser Behauptung scheint man zu vergessen, daß

die ungeheure Strecke der Alpcnketten in Helvetien
gröstentheils nur durch Viehzucht zu benutzen ist, und



daß zum Unterhalt von dieser, weder die tiefern Ge.
biegSabhänge dem Wcidgang, noch die Thalgrüude
dem Gras bau entzogen werden dürfen: lind die Alpen-
wirthschaft zu Gunsten des Ackerbaus zti beschränken/
könnte leicht eine eben so unwftlhschasttiche Specula-
tion für Helvetica seyn, als es nur die Folge von
ungerechten Verfügungen seyn dürste.

Aber, sagt man uns ferner: es ist der ehcvorigcn

bernerfchen Regierung gelungen, in einem beträchtti-
chcn Theil ihres Landes den Weidgang abzuschaffen:

Ganz richtig; aber jene Regierung wollte ihre Weid-
gangsaufhebung nie auf V.rggegendcn wie im flachen

Lande ausführen, und wußte durch sehr häufige Aus-
nahmen von ihrem Gcsitz auch die Schädlichkeit einer

unbedingten Anwendung desselben selbst m den ebnen

Fluren ihres damaligen Landes zu heben; und der

Gefttzesvorschlag, den wir zum Gesetz zu erheben wün.
sehen, soll unsre Vollziehung in den Fall setzen, bey

Bestimmung der Ausnahmen von dem allgemeinen
Gesetz die giftchc Weisheit auszuüben, die die uns von

ihr zum Muster aufgestellte Regierung hierüber so un-
»erkennbar an den Tag legte.

Ferner behauptet die Vollziehung: „Man müsse

sich durch die hin und wieder gethanen Aeusserungen

der qrmern Classe der Laudwirihe, wider die Aufhe-
dung des Wcidrechts, nicht irre machen lassen, weil

gerade diese Classe -s war, die im verfloßncn Jahre
did Vertheilung der Gemeindgüter zum Anbaue so

dringend verlangte, wril die Benutzung derselben vcr-
mittelst des Weidrechts nur dem vermögenden Vichbe-
sitzer zu gut komme und der arme gröstentheils davon

ausgeschlossen sey. « Wir begreifen nicht, wie die

Vollziehung die Uebereinstimmung dieser sich widerchre-

chend scheinenden Federungen der armen Landwirlhe
mißkennen kann. Als von dein Weidgang ans den

Gemeindgü'crn die Rede war, behaupteten diese mit
Recht, die. reichen Viehbesttzer ziehen im Vergleich mit
ihnen, die kaum ein Stück Vi-H auf die Allment
treiben können, einen unverhältnißmäßigen Nutzen aus

dem gemeinsamen Gut, und begehrten also eine billigere

îcnutzungsart: jezt aber ist vom Weidrecht auf dem

urbaren Land die Rede, welches natürlicherweise fast

ausschließend in den Händen der reichen Landwirlhe
ist. Wird nun das wenige Vieh des Armen ohne

Zusichcrimg anderer Nahrungsqwî!: von den fetten

Fluren, des reichen Bauern verdrängt, fv klagt der

Ur me wohl mit eben so viel Consiquenj als er vor
; U I ch? über. die. fast ausschließende Mmentbcnut-

zung von Seite der Reichern klagte; und die Jncon-
sequenz, die die Vollziehung hierin zu sehen glaubte,
ist offenbar nur scheinbar.

Auf tieft berührten Einwendungen hin, welche die
Vollziehung in ihrer Botschaft wider unfern Gesetzes-

Vorschlag aufgestellt hat, macht dieselbe nun selbst aus
verfKedue' Nachtheile des Gesetzes vom 4. April aus-
merksam und scheint eine vollständige ttmchaffnng und
daher auch Einstellung desselben zu wünschen. Allein
da nun dieses Gesetz schon seit einem halben Jahr in
voller Anwendung ist und nur da Schwierigkeiten
veranlaßte, wo die örtliche Beschaffenheit des Landes
dessen Vollziehung zu nachtheilig machte, so scheint
eine Einstellung des Gesetzes und gänzliche Umschassung
desselben allerdings überflüßig zu seyn, und zwar um
so viel mehr, da doch nie kein allgemein brauchbares
Gesetz für ganz Helvetic,, über diesen Gegenstand auf-
gestellt werden könnte, ohne gerade die gleichen Aus-
nahmen zu bedürfe», welche unser Eesetzesvorschlag.

vom 4. Sept. enthält, und daher räth die staats-
wirthschastliche Commißiou zur Bestätigung dieses Ge-
sttzesvorschlags an.

Die Vollznhnng änssert den Wunsch, daß die Schät-
zer des Weibrcchts auch zugleich über die Frage ent,
scheiden: ob die Loskaufsumme besser in Geld oder in
Land bestimmt werden könne? Der Erfüllung dieses

Wunsches ist nichts entgegen, denn die Foderung der

Wcidrechtsbenutzcr, in Land entschädigt zu werden,
wird nun der Schätzung vorgehen, und also kann die

Vollziehung hierüber alle ersoderlich findenden In,
struktioncu geben und Verfügungen treffen. Was dang
die übrigen Wünsche der Vollziehung bctrist, „die
Zahl der Schätzungen zu vermindern; die Loskaufte,
dinge zu erhöhen, die Mittel zu bestimmen, auch eine,

gezwungne Schätzung zu erziele», die Schätzer bey den

Vorschriften dcS Gesetzes festzuhalten, und die Einzäu-

»ung vermittelst lebendigen Hecken anzubefehlen", so

glaubt die Commißiotl cincrftitS nicht hinlänglichen

Grund zur weitern Abänderung des Gesetzes vom 4.
April zu sitzen, und anderseits steht fie gerne, daß

wegen einigen mangelnden Detaildestimmungcn der

Vollziehung freyere Hand gelassen ist, in der Anmm,
dung des Gesetzes die Klugheit ihrer eignen Maßregeln

wirksam zu mache»; in Rücksicht des Wunsches der

Lebhcckcn aber findet die Commißion höchst überflüßig,

gegenwärtig in die Entwicklung, solcher noch höchst

problematischer landwirthschastlicher Fragen cinzulrcten

und begnügt sich also damit, Euch V-. Gesctzg:dì



— 577 —

anznratheu, Euren Kcsctzesbeschluß vom 4. September
wirklich zum Gesetz zu erheben.

Der Gesctzesvorschlag wird hierauf zum Gesetzter-

hoben. S. denselben S. 488.
Die Criminalgesttzgebungscommißion räth nach dem

Antrag der Vollziehung, dem Joh. Gaillard, Distr.
La Roche C. Fryburg, seine Strafe zu mildern. D.r
Bericht wird für z Tage auf den Canzleytisch gelegt.

Die Petitioncncommißion macht folgende Berichte:
r. Verschiedene Bürger von Wiflisdurg klagm über

«ine Tell von 4 vom Tausend, die von der Verwal-
tungskammer von Fryburg ausgeschrieben wird, ohne

daß sie wissen wozu? Wird an die Vollziehung ge-

wiese».

2. Der Gerichtschreiber von Anbonne verlangt Auf-
schlüsse über die Rechte abwesender Bürger an dem

Genuß der Gemeindgüler. Wird an die Polizepcom-

mißion gewiesen.

z. Verschiedene Bürger von Lausanne, die nicht
Gcmeindsgutbesitzcr sind beklagen sich über Beyträge,
die von ihnen verlangt werden, zu Ausgaben,
die wie sie behaupten, aus den Gemeindgütcrn bezahlt

werden sollten. Wird an die Munizipalitätscominißion
gewiesen.

4. B. Franz Jof. Rey von Fryburg, der im Jahr
1782 verbannt worden, verlangt voi den dasigenOli-
garchcn Entschädigung, und Herstellung seiner Rechte.

Soll an die Vollziehung gewiesen werden, um nöthi-

genfals nach eingezogenen Berichten, der Gesetzgebung

Vorschläge zu machen wird aber vorher für ; Tage
auf den Canzleytisch gelegt.

Das Cantonsgcricht Zürich beklagt sich überfeine

z» seiner Arbeit verhältnißmäßig geringe Besoldung,
und verlangt -) regelmäßige monatliche Besoldung seit

dem l. Merz, und 2) Bezahlung der Rückstände für
1798 und yy auf eine andere Weise als durch Verkauf
von Nationalgütern, weck ihnen das zu lange gehe, und

man die anslretcnden Mitglieder der Gesetzgebung, mit
denen die neue Regierung so unzufrieden sey, befrie-

digt habe (.welches sehr irrig ist); z) Bezahlung der

Rükstände des Bureaux — alles mit Urgenz und nicht
mit Mandaten, mit denen ihnen gar nicht gedient ist.

Die Commißion räth den 1. u. zten Punkt an die

Vollziehung zu weisen, zu wo möglicher Vollziehung der

der Besoldungen halber crgangenen Gesetze. It, Be-
tress des zweyten Punkts dann nicht einzutreten, da

nun einmal die Regierung nicht im Stande ist, die

rückständigen Bestàmgeî! anders zu bezahlen, und weil

kein Grund vorhanden ist, warum die Rückstände d-'
Cantonsgerichls von Zürich mehrerer Gunst geni.ssa

solttn, als die aller übrigen, sich im gleichen Fall be-

findenden Beamten. Angenommen.
6. Das Distriklsgcricht Apvenzcll beschwert sich ua-,

term 17. Sept. über einen von der Vollziehung ihm
Übermächten Emolumcnlen - Tarif. Wird an die Voll-
Ziehung gewiesen mit Einladung die über diese Bitt-
schickst getroffene Verfügung mitzmhcilcn.

7. Die Gemeinden Port, Vellmund u. a., verlangen.
AnSnahm von dem Gesetz über den Loskauf des Weid,
rechts. Wird nach dem heutige» Gcsitz über diesen.

Gegenstand, ad nkia gelegt.

8. Caspar Lang stellt vor, aus Mitleid für divans
6 unerzogenen Kindern bestehende Familie des verstov-

denen Müller Krctz von Häniken, haben seine Gläubiger,
desselben Vermögen, das von seinen Schulden weit,
überlroffen wird, ohne Geldstag übernommen, und ihm
Lang die Mülle für 16000 si. verkaust. Nun wurde ihm-
dieEmregistcirungSgebühr gefodert. Da der Petem aber

in der Beglaudniß gestanden, unter den angezeigten.
Umständen diese Gebühr nicht schuldig zu seyn, so

bittet er davon freygesprochcn zu werden. Wird am
die Vollziehung gewiesen.

Der Gesetzesvorschlag und die Botschaft über die-

Aufhebung der Abzngsgercchtigkeit mit andern Staate»,
(S. St. 129) werden in Berathung und mir Weg--
lassung des z. Art. des Tesetzesvorschlags angenommen..
Der Botschaft soll folgendes beygefügt werden n

»Eden so ladet Sie der gesetzgebende Rath ein, im
Rücksicht des noch hier und da in Ausübung stehenden

àír cì'aàins oder Verweigerung der Erbschaftsvcrad-'
sclgung, Mit den auswärtigen Staaten, wo dieses

drückcilde Recht noch vorhanden ist, in Unterhandlung
zu treten, und diese Aufhebung sowohl gegen Helvetica
als in Helvetien selbst zu bewirken. "

Die Polizeycommißion berichtet über eine Klage der
handeltreibenden Landbewohner des Cantons Zürich,
gegen eine Verordnung der dortigen Mmiizivgiitäch,
Der Bericht wird für 5 Tage auf den Canzleyusch

gelegt.

Die gleiche Commißion berichtet über die ihr zu-
rückgewwstnen Artikel der Gesetzesvorschläge über Po-
lizey der Wiclhs- und Schenkhäuser. — Der Bericht
wird für g Tage auf den Canzleytisch gelegt:

Die gleiche Commißion legt eine neue Abfassung deck-

Eesetzesvorschlags über-unregelmäßige Gemeindàrsà
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à'.geu vor, die ebenfalls sûr ; Tage auf den Canzley-

tisch gelegt wird.
Die Discnßwn über das Gutachten, die Competenz

der unteren Tribunale und die Formen der Appellation

«betreffend, wird fortgcsezt.

Gesetzgebender Rath, 26. Sept.
Präsident : E sich e r.

Die Pctilionencommißio» berichtet über folgende

Gegenstände:
1. Vier Bürger von Glarus, C. Linth, die voriges

Iah? nach Basel deportirt warben, und Entschädigung

von ihrer Gemeinde fodern klagen daß der darüber

angehobene Proceß durch une Wusung des Iusiizim-
nisters gehemmt worden sey. — Der Rath beschließt,

die Vollziehung einzuladen, Bericht aber diesen Gegen-

stand zu geben.

2. Im Zweifel über die Zweckmäßigkeit einer von

dem Iustizminisier erhaltenen und in casu befolgten

Uebung, that das Berner Cantonsgcncht zu feinein

künftigen Verhalt in ähnlichen Fällen, bey der Gesetz-

gebi.ng die Eiuftage: wie ein auf Lebenszeit zum

EchcUlenwerk verurtheiltcr Verbrecher, der feit dem

neuen peinlichen Gesetz das keine lebenslängliche Stock-

Haus- oder Kcttensirafen gestaltet, aus dem Schallen-

werk eutriimt und auf neuen kleinen Vergehen ertappt

wird, anzusehen sey? — Wird an die Criminals setz,

gebnngscommißio» gewiesen.

;. Der Valer des B. Henny von Bern entdeckte

auf der Ailment zu Lenguan Distr. Buren, eine Hu-

pcrlerdc, und erhielt von der damaligen Bern-r Re-

gierung als Landesherren und Oderlehnsherrcn der

Aliment, cine Concession für sich und icine Nachkommen, '

zu deren Exploitation, die er und nach ihm dessen

Kinder, rrn welchen noch eme s-siädrige Tochter'
lebet, ohne einige Widerrede bis zur Revolution de-

nuzten. Uni.e dem Vorwand, diese Hupettgrnbe bc-

finde sich auf ihrer eigmchümlichen Ailment, versuchte die

Gemejud Lenguan seil der Nevvintion wiederholt, der

B. Henui ihre Conceßion anS ten Händen zu winden ;

allein das Direktorium schuzre durch einen Beschluß

vom ;. Aug. und einen zweyten vom 7. Okt. 1799,

die B. Henni w lange sie lebet bey ihrer Conceßion.

Nun wendet sich die Gemeind Lengnan mit dem »em.

l-chcn Ansinnen an die Gesctzacdung und verlangt durch

Cassation der beyden Diràriàschtnssc, bey ihrem

sogenannten Eigenthum geschüzt zu werden. Die Com-

imßivn glaubt: in Betrachtung daß dies: Sache, in

so weil sie die Regierung angeht, durch die beyden
Direktorialbeschlüsse hinlänglich untersucht und erörtert
sey, und anderseits, in so fern sie das Dein uns
Mein betrifft, vor den Civilrichter gehöre, es werde
die Gesetzgebung in das Begehren der Gemeinde Lengnan
nicht eintreten. — Angenommen.

Die Berathung über das Gutachten, die Csmpe-
tenz der unteren Gerichte u. s. w. betreffend, wird
fertgestzt.

Folgende Botschaft des Voll;. Raths wird verlesen

und an die Unrerrichtscommißion verwiesen;
B- G. Die Gemeinden Viznau und Gruppen—>

beyde Filialen von Wäggis im Canton Luzeru, erhicl-
ten am Anfang des vorigen Jahrs von den gesetzgcbeii-
den Räthen die Bewilligung, jede auf ihre eigene Kosten
eine eigene Pfarrcy, doch ohne Nachtheil ihrer Mut-
tcrkirche, zu errichten.

Das Unbestimmte in dem Ausdrucke: 0 h n e N a ch-

th eild c r M ulc e r kirche, erzeugte Schwierigkeiten
und weitschichrige Untersuchungen, ohne daß bis heute
ein bestimmtes Resultat die Bürger jener Gemeinde

zum Ziele ihrer gerechten Wünsche bringen konnte.

Unstreitig kommt es nur der gesetzgebenden Gewalt
zu, den wahren und eigentlichen Sinn eines gegebenen

Gesetzes zu inlerpreliren, weßwegen der Vollz. Rath
glaudre, alle Untersuchungen und Erklärungen anderer
Behörden einstellen, und Ihnen B- G-! den Gegen-
stand vorlegen zu müssen, nut der Einladung, sich mit
demselben ohne Aufschub zu beschäftigen und darüber

endlich zu entscheiden.

Zur näheren Beleuchtung des vorliegenden Falls,
übersendet Ihnen der Voilz. Rath einen Bericht des

Ministers der Künste und Wissenschaften, der über

denselben erstattet worden ist.

Gesetzgebender Nath, 27. Sept.
Präsident: E scher.

Die zweyte Discussion über den Gesetzesvorschlag der

das Gesetz vom 10. Nov. 98 und die späteren Gesetze

über die Feodalrechte zurücknimmt, wird eröffnet, uns
die Entscheidung bis zum ersten posiuven Gesetz übe?

diesen Gegenstand verschoben.

Dcr Voll;. Rath übersendet ein Schreiben des B.
Clave Unterstatthàr von Aigle, der erklärt seine

Ernennung in den gesetzgebenden Rath nicht annehmen

zu können.

(Die Forts, folgt.)
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Gesetzgebender Rath, 27. Sept.
Fortsetzung.

Das Gutachten der Finanzcomißion über die Staats-
rechnungen, wird in Berathung genommen. S. das-

selbe St. 127 und 128.)
Der Gesctzesvorschlag N. i. (S. denselbenS. ?6i)

wird angenommen.

Die Botschaft N. 2. S. 561) soll in einen Ge-

sttzesvorschlag umgeändert werden.

Die Botschaften N. z, 4/ 5, u. 6. (S. S. 56k, 62)
werden angenommen.

Folgendes Gulachtcn der Polizeycommißion wird in
Berathung genommen.

Auf die bereits bey der vorigen Gesetzgebung einge-

langte Einsrage des Cantons - Gerichtschreibers von Fry-
bnrg wegen des Antheils der unehlich gebornen Bür-
gcr, an den Gemcinds. und Armcngütern ihrer Ge-
meinden, findet der gesetzgebende Rath nicht nöthig
etwas zu beschliessen, weil der Zà s des Gesetzes vom
28. Dec. 98, welcher denselben den Genuß aller bür-
gcrlichen n»d politischeu Rechte, wie jedem andern
Bürger zusichert, hierüber hinreichenden Aufschluß giebt.

Das Gutachten wird der Commission zu weiterer
Erdaurung zurückgewiesen.

Die zweyte Berathung über den Gesctzesvorschlag,
worinn das Recht der Mitantheilhaber von Gemcind-
guten?) die ausser ihrer Gemeinde wohnen, den Gene-
ralversammlungen solcher Anthcilhaber beyzuwohnen und
ihr Mitgennss an jenen Gütern näher bestimmt werden
soll, wird eröffnet, und die Entscheidung vertaget.

Egg erhält für 14 Tage Urlaub.

Am 28. Sept. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 29. Sept.
Präsident: Escher.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Behandlung vertaget wird:

B. G. Die staatswirthfchaftliche Commission ist
bey ihren Untersuchungen der Tabellen über die für die
rückständigen Besoldungen der öffentlichen Beamten zu
verkaufenden Nalionalgüter, auf eine große Schwie-
rigkeil gestoßen, welche den ic>. §. des Gesetzes vom
i z. May iZoc», über die Verkaufart dieser Güter ihr
verursachte. Diesem 5, zufolge wird der Vollziehung
ausschließlich die Ratifikation der wirklichen Verkäufe
aufgetragen, und der Gefitzgebung würde also einzig
das Recht zustehen, die Veränffcruug der benannten
Nationalgüter um einen Preis, der nicht geringer seyn

darf, als die Schätzung deeselben, zu gestatten. Soll-
ten die Rechte der Gesetzgebung auf diese einzige Er-
laubniß, nicht unter dem Schatzungspreis ein gegebe»
nes Nattonalgut zu verkaufen, eingeschränkt bleiben,
so wird es von der grösten Wichtigkeit, das wahre
Verhältniß der Schätzungssumme mit dem innern Werth
des Guts genau zu kennen, und die Aufsuchung der
crfoderlichen Abgaben hierüber, würde das ganze Ge-
schäft der Untersuchung jener Tabellen ausserordentlich
erschweren, und also auch verlängern. Wenn aber
der Gesetzgebung das lezte Rattsikattonsrecht der Ver-
kaufe selbst aufgetragen, so ändert sich der Gesichts-
punkt gänzlich ; denn in diesemFall ist nun nicht eigentlich
die Acchthcir der Schätzungssumme ins Aug zu fassen,
sondern nur die Verhältnisse des Nationalguts in Rük.
ficht auf seine der Nation mehr oder minder Vortheil-
hafte Bewerblmgsart, und folglich würde in diesem Fall
die erste Untersuchung, die uns obliegt, wesentlich er.
leichtert.



Mehr noch: Diese bisher vorgenommene Unterfu-
chung der Tabellen über die zu verkaufenden National-
güter zeigt, daß im Ganzen genommen, die Schal-
zungen höchst geringe sind, so daß die staatswielhschaflliche
Commißivn nur zur Veräußerung von sehr wenigen
dieser Güter aufdiese Schätzungen hin, anearhen könme.

Würde aber die endliche Ratifikation der Verkäufe der

Gesetzgebung selbst aufgetragen, so wird die Conußion
kein Bedenken tragen, auch den Verkauf von solchen

Gütern anzuralhen, von denen die Schätzung so un.
verhältnißmäßig gering ist, daß sie Hofnung hat, das

Resultat der Versteigerung derselben werde die Schat-
zungssumme wenigstens verdoppeln: wie aber sollte der

Verkauf solcher Güter, auf solche niedrige Schätzungen
hin, frey gegeben werden dürffen, wenn man nicht die

Versicherung hat, die Versteigerung ders lben vernichten

zu dürffen, in so fern sie nicht den wahren Werth
dieser Güter auswirft?

Ueberdem endlich liegt, B. G., dieser Versamm-
lung die unmittelbare Sorge für die Erhaltung des

Staatsvermögens ob, und also kann sie unmöglich die

Ratifikation der Staatsgütcrverkäufe andern Händen
anvertrauen, sondern dieses soll von der Gesetzgebung

ganz unmittelbar ausgehen.

Aus diesen Gründen fühlt sich die Staalswirthschafts'
Commißivn verpflichtet, Euch folgenden Gesetzes-
Vorschlag gutächtlich vorzuschlagen:

In Erwägung, daß der Gesetzgebung die Sorge
für die Erhaltung des Staatseigenlhums ganz unmit-
telbar obliegt, hat der gesetzgebende Rath beschlossen:

z. Der 10. H. des Gesetzes vom iz. May 1800
über die Formalitäten des Verkaufs der zur Til-
gung der rückständigen Besoldungen bestimmten

Nationalgüter, ist zurückgenommen.

2) Die Verkäufe derjenigen Nationalgüter, die zur
Tilgung der rükständigen Besoldungen bestimmt
sind, sollen wie die Verkäufe anderer National,
güter dem gesetzgebenden Rath zur Ratifikation
übergeben werden, und ohne diese keine Veräus.
strung eines Nationalguts gültig seyn.

Die Distußion über den Bericht der Finanzcom-
mißion, die neue Loskaufart der Zehnden und Boden-
Zinse b treffend, wird eröffnet (S. dens. S. 492, 9;).
Der Art. 1. wird angenommen, und der 2te dahin
abgeändert, daß die Großzehnden um den zivanzigsa-
chcn Werth ihres jährlichen reinen Abtrags loskäuflich

styn sollen.

Gesetzgebender Nach. zo. Sept.
Präsident: E sch e r.

Folgendes Befinden des Vollz. Ralhs wird verlesen
und für ; Tage auf den Canzloytisch gelegt:

V- G. Der Gesttzesvorschlag vom iZte» Sept.
den Sie uns zugeschckl haben, gründet sich sch?,, durch
seinen ersten Erwägungsgrund ans jenen Gesttzesvor-
schlag vom iz. Sept., und paßt aus denselben als
bestehendes Gesetz, obschon der Vollz. Rath sich ge«
»ölhigt pch, Ihnen pine Einwendungen dagegcff dar-
zulegm. Die Verlegenheit, in die er durch diesen
Gang in Ihren Verhandlungen gestürzt wird ist nicht '

geringe, und beschränkt die Vortheile sehr, die das
Gesetz vom 7. August, durch die in demselben ftstgc-
sezte Art der gegenseitigen Berathung, hoffen ließ. Der
Vollz. Rath muß auf diese Weise Ihnen seine Bemcr-
kungen über Gesttzesvorschläge zusenden, die theils
blosse Folgen aus früheren Gesttzcsvorschlägen, gegen
welche er schrien schon seine Einwendungen dargelegt hat/
theils abgerissene Verfügungen eines Ganze» enthalten,
das man vollständig und in seinem Umfang vor den
Augen haben muß, um es mir all' der Aufmerksamkeit
und Anstrengung die es verdient, in seinem Zusam-
menhang sowohl als in seines Theilen zu erwägen und
zu beurtheilen. Der Vollz. Raih würde sich daher aus
diesen Gründen bewogen, auf seine vorige Botschaft
vom iHerbstm. bey diestm Gesetzesvorschlag beziehen,
wenn er es nicht seiner Pflicht angemessen hielte, bey
demselben in nähere Bemerkungen einzutre'en, um Sie
auf die äusserst nachtheiligcn Folgen ainmeeksam zu
machen, die sein Inhalt nolhwcndig hervorbringen müste,
wenn er gesetzliche Kraft erlangen sollte.

Der Vollz. Rath glaubt, es müsse ein wesentlicher
Unterschied zwischen den Bestimmungen über die Grund-
zinse, und jenen über die Zehnden gemacht werden.
Die Grundzinse sind ihrer Natur nach wesentlich von
den Zehnden unterschieden, auch wurden sie sowohl iu
dem, eingestellten Gesetz vom 10. Nov. 98, als in dem
noch bestehenden vom 1;. Febr. 99,0011 der vorigen
Gesetzgebung versthicden behandelt. Der Bezug dersel-

ben, der nach diesem leztercn Gesetz vorgenommen
wurde, gieng zwar äusserst langsam, und die maunig-
faltigen Schwierigkeiten die demselben im Wege lagen,

verursachten ein ganz anderes Resultat, als man erwar-,
tet hatte, allein es sind keine Gründe vorhanden, auf
dem gebahnten Wege nicht fortzufahren. Die fernere

Bezahlung dieser Grundzinse und die Bestimmung einer



wohl in Rücksicht des Besitzers als des Schuldners

gerechten Loskauffnmme, wird um so weniger grossen

Schwierigkeiten ausgesezt seyn, als man bey der Be.
Handlung dieses Gegenstandes diejenige Einfachheit nicht
aus den Augen verliert, die zu einer gehörigen Aus-

fuhrung nothwendig ist. — Obschvn zwar das Gest y

vom »z. Dec. 9? crfodcrt, daß alle diejenige», welche

diese Schuld nicht nach der Vorschrift loskaufen,

gehalten seyn sollen sie ferner alljährlich wie ehemals,

zu entrichten, so wäre vielleicht fur dieses Jahr noch

ein gleicher Bezug derselben wie für 1798 und 1799
eine Wohlthat gewesen, die man der kcdrangten Lage

vieler Gegenden und den Schwierigkeiten, die von

Seite der Negierung her, den Lvökaufunmvglich mach-

ten, zum Opfer gebracht hätte; indessen könnte der

Vollz. Nach diesem Theile des Gcstzcsvorschlags ohne

grosse Hindernisse beystimmen.

I» dem .0. Art. des Gesctzvorschlags findet sich,

wie es dem Votlz. Rath scheint, eine mit dem Begriff
eines Gesetzes unvereinbare Form der Sprache des

Gesetzgebers. Dieser -o, Art. enthält die Bestimmung
eines Rechts, aber zugleich fodert er auf, von

diesem Richt keinen Gebrauch zu machen. Das Gesetz,

das immer den deutlichen klaren Willen des Gesetzge-

bersi.e»thalten und denselben m unzweydeutigcn gebie-

tcnden Sätzen an den Tag legen soll, kann sich schlech-

terdings mit keiner solchen Aufforderung vertragen,
die jeden Bürger, auf den es Bezug hat, im.Zweifel
lassen muß, so wie es icden Richter m Verlegenheit
setze» würde, der irgend eine Anwendung davon ma-
chen sollte. '

Einer der ersten Grundsätze, ohne den schwerlich in
einem Staate, Ordnung, Sicherheit und Zutrauen
statt finden könnte, ist wohl jener, „daß kein Gesetz

eine rückwirkende Kraft haben soll. " Sie sind zu

einsichtsvoll B- G., als daß sich der Vollz. Räch
erlauben könnte, in die nähere Entwicklung dieses all-

gemein angenommenen vnd von der gefunden Vernunft
geheiligten Grundsatzes weder näher einzutreten noch

Sie auf die unbedingte Anwendung desselben aufmerk-

sam zu machen. Wenn der Vollz. Rath so glücklich

ist, daß Sie bey der nähern Untersuchung Ihres Ge-

setzesvorfchlags diese Anwendung besonders in Rücksicht

der Zehenden, wie er vermissen, so wird dieser einzige

Grund genügen, um diesen Gesetzvorschlag nicht zum
Gesetz umzuschaffen.

Bis nach der wirklichen Versallzeit des weitaus be-

kächtljchern Theils des Zehndms, nemlich des ganzen

Frucht- ê Heuzehàs — war noch das Gesetz
der chmaligen Räthe in Kraft. Unwidersprechiich de-
stund also nach vorhandenen Gesetzen derjenigen Au-
lorilät, welche Besugniß hatte, Gesetze zugeben, das
unbestreitbare Recht der Zchendpsiichtigen, den Zehen-
den von 1L--2 in ihre Scheunen als ihr Eigenthum
einzuMimelm Der Gesctzvorschlag vom 18. Sept.
schlagt mm aber vor, diesen gleichen Zehndcn, der
geöstcnlhcils Versalien und nach dem bestandenen Gesetz
als Eigenthum in Besitz genommen wurde, durch'
em neues Gesetz als Schuld wieder herzugeben.

Nicht nur auf die Gerechtigkeit verschiedener Di'
sposiuven dieses Gefetzvoefchlags wünscht Sie der Voll;..
Rath aujmceklam zu machen, sondern er nimt auch
die Freyheit Ihnen B. G. die Zweckmäßigkeit dessft
ben an daS Herz zu legen. Gewiß ehrt der Vollz.
Rath die edlen BewcgungSgründe, welche Sie zu die-
sein Vorschlag bewogen haben, und rheilr mit Ihnen
die Bejocgniffe über die äusserst traurige und schmerz--
haste Lage so vieler bebaureiiswürdiger Opfer des
zerslorendcn Gesetzes v. 10. Nov. -798. — Auch ist

wohl Niemand, wie er, im Stande, das wahrhaft
niederdrückende Mißverhältniß aller Hülfsmittel des
Staats gegen seine Bedürfnisse alttäglich zu empfinden)
allein so wie er überzeugt ist, daß ein ohne alle Ueber-
eiluiig verfaßtes, weises, in allen semen Theilen wohl-
berechnetes Gesetz, über die Grundzinse und Zeh.iden,
neost einem angemessenen Anflagensystem, in Zukunft,
diesen Uebeln steuern kann, sv sicher sieht er auch, daß.
durch dar aUzuleohafte Begierde augcublieklich zu helfen,-
durch partielle Verfügungen und durch irgend eine
euife.uge Behandlung ohne Rücksicht auf allen Wider-
fraud und auf alle Mittel dcr Ausführung, nicht nur
sur den Augcnblich nicht geholfen werden kann, son-
der» auch fur die Zukunft diese wichtigen Hülfsmittel
verloren gehen werden.

Sie suhlen »»streitig B. G., wie enge diese wich-
tigen Gegenstände der Zehnöen und Grundzinse mid
dem Außagensystem der Republik in Verbindung stehn,
und wie leicht schon im voraus irgend eine überellw
oder parncUe Verfügung über das lezte den Slaad
bricht. Es dürfte aber wohl die Sorgfalt, die die'
Gesetzgebung und die Vollziehung der Wohlfahrt und
der îhàng des Staats schuftig sind, gebietend ver-
langen, die genauen Resultate des Ertrags und die.
verschiedenen Theile desselben wenigstens vollständig zw
kennen, ehe Sie den bedenklichen-Schritt wagen, von'
dem einen AufiagcnMem in ein ganz anderes übeM-
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gehen, das wohl ehm als genügend war, von dem

es aber zweifelhaft ist, ob es das auch g e g e nwä r-
tig »och seyn würde, und welches dann jedes andere

^nothwendig ausschließt. Der Vollz. Rath hat wirklich
den Befehl ertheilt, aus allen" Cantonen genaue Ver-
zeichnisse der Zehndcn und Grundzinse zur Hand zu

dringen, um Ihnen dieselben zusenden zu können, und

er hat die sichere Hoffnung, wenn Sie anders diesen

Gesetzvorschlag in Ihrer zweyten Berathung zu ver-

Werfen belieben, daß Sie dann in der Folge, wenn

Ihnen diese Verzeichnisse vor Augen liegen, das ein-

zige Mittel in Ihrer Weisheit ausfindig machen wer-

den, das, indem eâ den gerechten Erwartungen aller

Zehnden - und Bodenzinsbesitzer entspricht und dadurch

den Staat wesentlich erleichtert, auch zugleich diesen

Gegenstand mit einem guten Auflagensystem vereinigen

wird, ohne die Zehcndpsiichtigen mit allzugrossen La-
sten zu belegen.

Derjenige Gesichtspunkt, der dem Vollz. Rath Ein.
Wendungen gegen diesen Gesetzvvrschlag um so dringen-
der nothwendig macht, je mehr er die besondere Psiieht

detrift, die ihm obliegt, ist der Gesichtspunkt der

Ausführbarkeit.
B. G. Hier sieht sich der Vollz. Rath genöthigt,

Ihnen mit jener Offenherzigkeit, die Sie von ihm zu

fordern berechtigt sind, zu gcstchn, daß er ihn schlech-

terdingS für unausführbar haltet. Wir haben leider

in unsrer Republik die traurige Erfahrung zur Genüge

gemacht, wie schwierig und nachtheilig es sey, gerade

in demjenigen Augenblick die Einrichtung des Bezugs
einer Auflage vornehmen zu müssen, in welchem man
entblößt von allen andern Hülfsmitteln der Existenz ist,

und indem man auf diese sich nun einzig und aus-

schließlich verlassen muß. Kein Staat darf sich solchen

Gefahren bloß stellen, aus denen er nie ohne die grö,

sten Nachtheile sich herauswinden kaun, wenn ihm

irgend noch andere Hülfsmittel übrig bleiben. Halten
die chmaligen Räthe noch die damals 'vorhandenen

Abgaben beziehe» lassen, bis der Bezug der Steuer
gehörig eingerichtet gewesen, so würden wir weniger

grosse Verlegenheiten und wahren Mangel gelitten ha-

ben. B. G. Der Vollz. Nach bittet Sie dringend,
nicht auf dieser Seite in den gleichen Fehler zu fallen,

tn welchen die vorigen Räthe auf der andern sielen,

und es lebhast zu beherzigen, daß die Eiimchtizng des

Bezugs der Zehnden weder so leicht lisch so schnell

gemacht werden kann, als man im ersten Augenblick

glauben sollte wenn, man nur bedenkt, daß diese Ein?

richtung vor ein paar Jahren noch bestund, ohne zu
erwägen, daß viele Hülfsmittel des Bezugs seit der
Revolution verschwunden sind, viele andere nicht ge-
braucht werden können nud überhaupt das Ganze eine
veränderte Gestatt und Einrichtung gewinnen mußte.
Es ist übcrdicß keinem Zweifel unterworfen, daß die
Einrichtung des Bezugs der neue» Auflagen bey der
damaligen Abschaffung des Zehnbens weder fo schnell
und übereilt geschehen mußte, noch derselben so viele
Hindernisse und Widerstand in den Weg gelegt wur-
den, als zuverläßig bey der gegenwärtigen Wiederein-
führung statt finden würden. Iezc da die Bedürfnisse
der Republik sich mit jedem Tag noch mehren, jezt da
alle schwachen Hülfsquellen der lezte» Auflagen schon

lange versiegt sind im Anfang des WeinmonatS
sollte auf einmal eine neue Einrichtung des Bezugs zu
einer neuen Auflage getroffen werden, die für igoo
dienen sollte, deren Produkt erst durch schwierige und
weitläufige Berechnungen hervorgebracht werden soll,
und die auf zwo ganz vcrschiedeue Arten bezogen wer-
den muß. — Weit entfernt hierin auch nur die Mög.
lichkeit eines befriedigenden Erfolgs zu hoffen; weit
entfernt hierin eine reiche Hülfsquelle für die laufenden
dringende» Bedürfnisse zu entdecken, würde der Vollz.
Rath vielmehr überzeugt seyn, daß dadurch das drük.
kende Mißverhältnis zwischen Einnqhme und Ausgabe
einen neuen fürchterliche» Zuwachs erhalten und auf
feinen höchsten Gipfel gebracht werden müßte.

Was aber mehr als alles das, die ernstlichste Erwä»
gung verdient — was den Erfolg des Bezugs beynahe

«noch schwieriger macht als die Unmöglichkeit der fchnel-
len Einrichtung desselben, ist der beynahe allgemeine
Widerwille gegen die Entrichtung des Zchndcns, der
wahrscheinlich offenbare Widerstand und die gewisse

Nothwendigkeit der Anwendung gewaltsamer Mittel.
Zwar erklärt Ihnen der Vollz. Rath aufrichtig, daß
er nie einen Augenblick anstehen wird, Rebellen gegen
irgend ein Gesetz, mir Gewalt wenn sie nothwendig ist,

zu der Leistung ihrer Pflichten zurückzubringen und daß
dieses ihn nie abhalte» wird die Vollziehung desselben

zu vernachläßigen aber um desto eher liegt ihm am
Herzen, der Entstehung eines solchen Gesetzes durch
offenherzige Anzeige seiner Besorgnisse, die sich auf
Thaisachen gründen, vorzubeugen. ^

Djeies thut er nun bey dein gegenwärtigen Gesetz.

Vorschlag und bittet Sie, alle Nachtheile wohl zu

bedenken, die daraus in diesem Augenblick entspringen
Müßten. (Pie Forts, folgt.)
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Gesetzgebender Rath, zo. Sept.
Fortsetzung.

(Beschluß des Befindens des Vollz. Raths über den

Gesetzvorschlag betreffend die Entrichtung der dieß-

jährigen Zehnden und Grundzinse.

B- G. Der Voll;. Rath Host, Sie werden nach

gllen diesen angesüßeten Gründen, mir ihm von der

unnachiäßlichen Nothwendigkeit der Zurücknahme dieses

Gesetzvorschlags überzeugt seyn. Er bittet Sie darum,
und wünscht, daß dieses recht bald geschehen möge,

um die Lähmung in dem Gang der Geschäfte und die

Besorgnisse verschwinden zn machen, die sich daher in

verschiedenen Zweigen der Verwaltung und in vcrschtt-
denen Theilen der Republik zeigen.

Ea rni i n tr a n nimt auf seine häuslichen Verhält-
- Nisse begründet, schriftlich ftine Entlassung.

Das Gutachte» der Finanzcomniißion über die Rück-

Nahme des §, ic> des Gesetzes p. iz, May 1802 wird
in Berathung und hernach angenommen. (S. dasselbe

S. <579 Der erste Art. erhält folgende verbesserte

Abfassung:

r. DenenigeTheil des Z >a des Gesetzes v. i;. May d.
über die Förmlichkeit des Verkaufs von Nationalgülern
zu Tilgung der rückständigen Besoldungen, welcher
die Gutheißung dieser Verkäufe gänzlich der vollziehen-
den Gewalt überläßt, ist zurückgenommen.

Folgendes Gutachten der Crimmalgesetzgebunas-Com«
mißion wird in Berathung und hernach angenommen:

Der gesctzg. Rath — auf die Botschaft des Vollz.
Ausschusses v. 2y. Heumonat »8oo, wodurch derselbe

^ vorschlägt^ die vieriähngc Gefangenschaftsstrafe, zu
welcher Johann Gaillard aus dem Distrikt La Roche
wegen einem Dicdstaht von s Bienenkörben verurtheilt

wurde, in eine Eingrenznng in seine Gemeinde unter
besonderer Aufsicht der Behörden umzuändern;

In Erwägung des schleunigen Geständnisses, deS

Erbietens der Rückgabe nebst Entschädigung, und der

innigen Abbitte, bevor noch das Gericht mit der
Sache bekannt war;

In Erwägung, daß Competenzstreitigkeiten die Vcr-
Haftung des besagten Gaillards verlängerten und die
Prozeßkosten vermehrten, wodurch die Lage seiner un»
glücklichen Familie noch drückender geworden;

- verordnet:
Die vierjährige Gefängnißstrafe, welche gegen den

Johann Gaillard im Distrikt La Roche Cant. Fryö'urg
verhängt worden, ist in eine Emgremung in seine

Gemeinde von gleicher Dauer vnS unter der besonder«

Aufsicht der Behörden umgeändert.
Die Petjtivnencemüußion berichtet über folgende

Geschäfte:

1. Die Geistlichkeit der Cantone Thurgau und Sem
tis imrchen eines Theils Bemerkungen über das Ver-
hästniß der Kirche zum Staat welches in einer künft
tigen Versassung festzusetzen sey; andcrnchcils stellen sie

ihre traurige Lage dar und reclamiren entweder das
Recht, die nicht bezahlten Zehnden der ; verflossenen

Jahre einfordern zu dürfen, oder aber die ihnen durch
das Gesetz v. 22. August ?8 zugesicherten Entschädnisse.
Diese Petition verdient gelesen und in manchem be-

hcrziget zu werden. Die Commißion räth an sie zur
Einsicht ; Tage auf dem Bureau liegen zu lassen und
alsdann zuerst an die Commißion des öffentlichen Un,
terrichts und nachwärts an die Constitutionscommißion
zu verweisen. Angenommen.

2. Das CantonSgericht Oberland verlangi unterm
26. Sept. 1800 über folgende z Punkte Auskunft;
i) Ob die MmiizipMätsweibel auch rechtliche Ver-



richtungen thun können? 2) Wie weit sich in bürgerst-
chen Prozessen die Compctenz der Untergcrichte belauft?
z) Ob Bewilligungen in Rechts- und Schuldbetrei-
bungSsachen einzig von dem Gerichtspräsidenten oder

von jedem Gerichtsassessor ertheilt werden können

Wird an die Civilgcfttzg. Commißion gewiesen.

Die Gemeinde Gals Cant. Bern stellt unterm

2;. Sept. ihr Unvermögen vor/ die rückständigen Bo-
denzinse von 98 und 99 zu bezahle»/ beruft sich auf
die Proklamation des General Brune und bittet um
Nachlaß. Wird an die.Vollziehung gewiesen.

4. Jean Pierre Girard bittet unterm 2?. Sept.
für Lvutst Jeanmonod, Wiltwe des George Franc!
von Provence Distrikt Grandson / der erst vor 61/2
Monat verstorben/ um die BefreynNg von der Beob-
achtung des Wittwenjahrs/ um sie ehelichen zu können.

Diese Person ist 4? Jahre alt, lebte in erster Ehe
kinderlos, desizt einige Liegenschaften, die der Aussicht

und Wartung bedürfen, und ist, so wie der Pctenl,
von gutem Leumdcn. — Da alle diese Umstände durch
den Pfarrer des Orts und den Nationalagent, unter
dem Sieget des Statthalters bescheinigt sind, so

glaubt die Commißion ohne weitcrs darauf antragen
zu können dem Girard sein Begehre» zu gestatten.—
Der Rath weist den Pctenten ab.

Die Gemeind Ennctbürgen Distr. Stanz, per-

fangt von der Pfarre Buochs getrennt zu werden und

«ine eigne Kirchgemcinde zu bilden. —> Die Vollste-

hung soll das Befinden der Pfarre Buochs einzuholen,

eingeladen, und die Sache hernach an die Unterrichts-
«ommißion gewiesen werden.

6. Die Munizipalität der Gemeinde Kyburg ver-

fangt ihr in Gerechtigkeiten getheiltes Gemeindgnt ver-

theilen zu können. Wird an die Finanzcommißion
Hewiesen.

7. Die Munizipalität und Gcmeindsverwalter der

Gemeinde Boßwyl beschweren sich unterm 26. Sept.
über einzelne Individuen ihrer Gemeinde, die gegen

den allgemeinen Wunsch und Vortheil der Gemeinde,

auf das Gesetz v. 4. May 1799 gestüzt, die Verthei-
kmg der Gcmeindgüter begehren. Wird an die Fi-
«anzcvmmißion gewiesen.

8. Die Munizipalität der Gemeinde Boßwyl be-

fchwert sieh, daß die Gemeinde Waltcnschwvl, wcl-

cher durch das Dekret v. i«?. Jcnner 1799 bewilligt
worden, eine eigne Pfarrey zu errichten, unter Vor-
behalt ihrer Pflichten gegen die Mutterkirche, nunmehr
sich weigere, ihre Gebühren an den Pfarrer, Sigrist

und den Unterhalt der Kirche zu entrichten. Sie
verlangt daher Erläuterung des Gesetzes. Wird an
die Unterrichtscommißion gewiesen.

9. Charles Jeallard von Motier Distr. Murten,
verlangt unterm 19. Sept. zu Bezahlung seiner Schul-
den, über seinen Waarenfond eine Lotterie halten zu
dürfen. Wird an die Vollziehung gewiesen.

Die Discußion über das Gutachten, den Loskauf
der Zehndcn und Bodenzinsc betreffend, wird fortgesczr.
Die Art. ; und 4 werden an die Commißion zu nä-

'herer Erdmirung zurückgewiesen. Der Art. 5 wird
angenommen. Der Art. 6 wird an die Commißion
gewiesen. Die Art. 7, 8,9 und io werden mit
verschiedenen Abfassnngsverbessernngen angenommen.

Der Art. n wird der Commißion zugewiesen.

Gesetzgebender Rath, 1. Okt.
Präsident: Escher.

An Carmintrans Stelle wird Ander-
werth ilst die Unterrichtscommißion ernannt.

Der Voll;. Rath soll durch eine Botschaft eingela-
den werden, das Taqblatt dèr Gesetze wie bisdahin,
fortsetzen zu lassen, so jedoch, daß durch das Gesetz

vom 8- August das ;te Heft dieser Sammlung soll

geschlossen seyn, und das 4te Heft mit den ersten Gesetzen

des neuen gesetzgebenden Rathes soll eröffnet werden.

Die Revisionsconimifiion legt folgendes Gutachten

vor, dessin Antrag angenommen wird:
B- R. Die Rcvisionseommißion muß Sie ausein

Dekret aufmerksam machen, welches seines wichtigen
Einflusses wegen, auf die Sicherheil des Staates so-

wohl, als ans die bürgerliche Freyheit, Ehre und Ver-
mögen eines jeden Einzelnen, näher geprüft zu werden

verordnet: es ist ncmlich das Dekret vom 25. Horn.
1800, wodurch den Distriktsgerichtcn die Compctenz

in kleineren Criminalfällen zugesprochen wird. Man
fand von Seile der vollziehenden Gewalt, dafür in
der Constitution so wenig Spuren, daß dieselbe durch

den Justizminister unterm 19. Okt. 1799 eine Weisung

an alle Tribunalien ergehen ließ, daß die Distriklsge-
richte in Criminalsachcn keine Compete»; auszuüben

haben. Das Cantonsgerichl im Leman machte dage-

gen den 22. Okt. 99 Vorstellungen, über welche, so

wie über das Gutachten, welches das obige Dekret

vortrug, der große Rath den 17. Jenner >8e>o zur

Tagesordnung gicng. DasCautvnsgericht Leman wendcke

sich am Horn. 1800 wiederholt an den gr. Rath,

unter dem Vorgeben, daß die über seine Bittschrift
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am 17. Icnner >80» beschlossene Tagesordnung keine

bestimmte Entscheidung sey, ob die vom Iustizminister
erlassene Weisung aufgehoben sey oder nicht. Der
Gegenstand ward aufs neue derjenigen Commißion,
welche sich anfänglich damit beschäftigte, zurückgewiesen

und von derselben den iz. Horn. 1800 das nemliche

Gutachten, welches sie am 17. Icnner vorlegte, wie-

verholt vorgetragen und angenommen. Der Senat
wies den vom gr. Rath genommenen Beschluß einer

Commißion Pir Untersuchung.zu. Sie erschöpfte alle

juridische und politische Gründe, welche auch nur
immer dem Begehren des Cantonsgerichts Leman und

dem Beschluß des grossen Raths entgrgcngesczt werden
können ; dcmungeachtet icahm der Senat den Beschluß

des grossen Raths an < wofür die Gründe uns nicht
bekannt sind. Aber aus den beym grossen Rath vor-

gegangenen Berathungen sowohl, als aus diesem

Commißionalgutachten, sehen wir, daß der Buchstabe

der Constitution über diesen Gegenstand nicht stu dent-

lieh ist, als daß nicht die Meynungen der Rechlsge-

gelehrten darüber verschieden seyn müßten. Es sind

über dieses noch so viele andere Gründe in ökonomi-

scher und politischer Rücksicht gegen dieses Dekret in
dem Senats - Commißionsgutachten vorgelegt, daß diese,

wenn die Entscheidung in juridisch und statistischer Hin-
sicht zweifelhaft scheinen sollte, das Ucbergewicht er-

haben dürften. Wir enthalten uns fernerer Bemer-
lungen und begnügen uns, Ihnen B. G., das gemeldte

Gutachten mit dem Antrag vorzulegen, dieses Dekret
der Criminal - Commißion zur neuen Untersuchung
vorzulegen.

Die Discußion über den Gesetzesvorschlag, die Los-

kaufung der Zehnden und Bodenzinse betreffend (siehe

S. 49 wird fortgesczt, und verschiedene Artikel
werden der Commißion zu näherer Erdaurung zurück-

gewiesen. Die Art. 1? und -6 werden angenommen.
Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlesen

und der Polizeycommißion überwiesen:

B G. Durch ein Dekret vom 2z. Merz 1799
haben die vormaligen gesetzgebenden Räthe beschlossen,

daß mehrere Höfe vormals zum Bezirke Rothenschwhl
gehörig, der Munizipalität Rothenburg einverleibt

werben sollen, unter welchen einige sind, deren Bcsit-

zer immer der Mnnizipalvereinigung Rothenichwyl
einverleibt zu bleiben wünschten. Dadurch entstanden

Entzweyungc» und gegenseitige Schwierigkeiten, die

bis heute um so mehr unterhalte« werden mußten, da j

Ich die lczteren durch die Vereinigmig mit Rothenburg i

sehr benachtheiligt glauben, und das erwähnte Dekret
ausdrücklich diese Vereinigung ohne Nachtheil
der U r p fa r ren u n d Gemei n d en gestattet.

Der Vollz. Rath glaubt, daß das Vereinigungs-
Dekret nicht ganz mit den gehörigen Rücksichten auf
die Lokal - und individuellen Umstände ausgestellt wor-
den, die i» diesem Falle gar nicht ausser Acht gelassen

werde» sollten. Er hält demnach eine wiederholt?
Berathung über diesen Gegenstand der Sache und dene
Umständen angemessen, und ladet Sie ein, B. G.,
denselben nach bcylicgendcn Schriften einer reiferen
Prüfung zu unterzieheu, und hiebcy so viel als mög/
lich auf das Rücksicht zu nehmen, was die Nuheund
Zufriedenheit jener Gegenden wieder herstellen und er-
hallen kann.

A n d e r w e rth wird zum Präsident, K 0 ch und
Badoux werden zu SecretärS, W y t t e n b a ch>

zum Saalinspeklor, und G mur und O esch zu
Stimmzählem ernannt.

Der Vollz. Rath zeigt dnrch eine Botschaft an,
daß zufvlg seines Reglements der B. Dolder während
einem Monat den Vorsitz im Vollzieh. Rathe haben
wird.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an, daß
er über den Gesctzesvorschlag, Kraft dessen einige auf
die gezwungene Aufnahm und Einkauf in das Mitei»
gmthnm der GemeindS - und Armengüler sich beziehen-
dc Artikel der Gesetze vom iz. Horn. 99, und vonx
8. Horn. 1800 einstweilen suspendirt werden sollen,
nichts zu bemerken habe. Die zweyte Berathung wird
vertaget.

Gesetzgebender Rath, 2. Okt.
Präsident: And'erwerth.

Die Discußion über den Gesctzcsvorschlag, den Lbs-
kauf der Zehnden und Bodenzinse betreffend, wird
foltgesezt. Der Art. ,9. wird der Commission zu--
rückgewiestn. Der 2oste Art. wird durchgestrichen. —-
Die Commißion wird beauftragt, -Mey getrennte Bc-
schlüge, den einen über die Zehnden, den andern über
die Grundzinse vorzulegen.

Folgender Gesetzvorschlag der Polizeykommißson wird
m Berathung und hernach angenommen:

Der gesetzgebende Rath — ane die Botschaften der
Vollziehung vom 29. Juni und 25. Juli 1800 und
nach angehörtem Bericht seiner Polizcycommißion—-

' In Erwägung, daß das Gesetz vom 1;. Horn. 99
die Gegenstände bestimmt, wegen welcher die BÜMU
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àêr Mutiizipàrrsgttnàde oder die Antheilhaber eines

Gemeindguts zu gemeinschaftlichen Berathungen zusantt

mentreten dürfen;

In Erwägung, daß nach dem gleichen Grundsatz,

nach welchem über öffentliche Angelegenheiten berathende

Privatgesellschaften, als der innern Ruhe gefährlich,

nicht geduldet werden können, es der guten Ordnung
-eben so zuwider ist, wenn die Bürger einer Mnnizi-

paülätsgememd oder die Antheilhaber eines Gemcmd-

guts zu Behandlung anderer Gegenstände sich vcrsameln,

oder in ihren gesetzlichen Versammlungen sich mit andern

als den ihnen angewiesenen Gegenständen beschäftigen—

beschließt:
Unter den im Art. i. und 2. deS Gesetzes vom

verbotenen Zusammenkünften und Berathun-

gen sind auch begriffen: die Versammlungen der

Bürger einer Mnnizipalitätsgemeind oder der An-

theilhaber eines Gemeindguts, wenn sie zN Bera-
thung anderer Gegenstände zusammen beruffen

werden, als das Gesetz denen Generalversammlun.

gen überläßt, oder wenn sie in ihre» gesetzlich

zmammenbernffenen Versammlungen sich mit andern'

Gegenständen beschäftigen.

Der Anstifter einer durch den Art. i. verbotenen

Versammlung, ferner diejenigen, so bey solchen

Versammlungen, sowie auch beyden im nemlichen

Art. verbotenenBerathunqen, die Verrichtungen des

Vorstehers oder Secretärs übernehmen, sollen mit
einer Geldbuß von wenigstens 2? und höchstens

,00 Fr. oder einer Gesängnißstrafe von s bis 8

Tagen belegt werden.

Diejenigen welche fortfahren, an einer Berathung

Theil zu nehmen, nach dem solche von dem bey-

wohnenden Beamten derVollzichung, vd r in einer

Versammlung der Mnnizipalttätsgeincind von dem

Präsident der Municipalität, in einer Versamm.

lung der Antheilhaber eines Gemeindguts, von

dem Präsident der Kemeindskammer, als gcsttzwi.

drig erklärt worden, sollen mit einer Geldbuß von

wenigstens lo nnd höchstens Fr. oder einer

Gesängnißstrafe von wenigstens i und höchstens ;
Tagen belegt werden.

4. Die beywohnenden Beamteten der Vollziehung,

ferner in Munizipalitäts - Gcmemdsversammlungen

der Präsident der Municipalität und in Versamm-

langen der Antheilhaber des Gemeindguts der Prä-
ßdent der Gememdskammcr, welche in diesen Ner-

sammlWgen einer gesetzwidrigen Berathung nicht

Einhalt thun oder selbst daran Antheil nehmen,

sollen über diejenigen Strafen aus, die ihnen vor-
stehende Strafartikcl auflegen mögen, je nach den

Umständen mit Verweis, Suspension oder Entset»

zung von ihren Stellen bestraft werden.

(Die Fortfetzunz folgt.)

Erklärung über eine Stelle (S. 11) in
Müslmö Vertheidigung der Geistlichen
gegen Kühn-

Ich bin unter denjenigen, welche zwar nicht die

Sittengerichtc an sich, wohl aber solche, wie sie der

Vollz. Ausschuß und die Commißisn vorschlugen, ä!S

inquisitorisch erklärten. Hierüber min macht MüSIin
folgende Bemerkung: »Wer das Personale dieser
„ Feinde der Sittengcnchw in der Nahe handeln ge-

» sehen hat, der wundert sich nicht, warum sie den-

„ selben so abgeneigt waren." Durch diese Selteuhiebe
scheint der fromme Pharisäer sich an den Zöllnern und
Sündern reiben zu wollen. Er scheint rechtliche Man-
ner bloß darum, weil sie sich der Einführung inquisi-
torischer und hierarchischer Sitlengeriehte widerstzteu,
der Sittenlvsigkcit verdächtig zu machen. So viel ich

mich erinnere, so widerstzte sich der Einführung jencr

Sittengerichce nebst mir besonders auch Hubcr und

Secrelan. Dem crstern überlaste ich die Verlheioigung
seines eignen Namens; was aber den leztrrn und mich

betrist, so glande ich es ihm und mir schuldig zu seyn,

daß, wofern Müsiin bey der Verdächtigung der Feinde

von den vorgeschlagnen Sittengecichlen, unser Personale

gemeint hat, ich ihn mit Grunde als Vcr.
läumder und Ehrabschneider brandmarke. So lange

soll auf ihm dieser schändliche Namen haften, bis er

die Eiferer gegen jene zweckwidrigen Sittengerichtc na-
mentüch und unter gültigen Beweisen und Zeugnissen

als sittenlos darzustellen vermag.
Rellstab, ehm. Volksrepräs.

A n zeig e.

Bey Gott lieb Stämpfli, Buchdrucker a«

der Pestgasse in Bern, ist um 4 Batzen zu haben:
Ueber Einheit und Federalism, oder Plan zu einer

neuen Staatsverfasiung für die Sebweiz, von Rudolf -

Stettier, Secretär der'Verwaltungskammer von Bern.

D r U ê f e h e r.
In St. i;i, S. - Sv. Beschluß v. 22.

Sept., statt Gemeinde Ratz lies Gemeinde Rafz.
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